
 
 
Bürgermeister/in Beigeordnete/r Fachbereichsleiter/in 

 
Die Stadtverordnetenversammlung � hat in ihrer Sitzung am  
Der Hauptausschuss � hat in seiner Sitzung am  
 
den empfohlenen Beschluss mit � Änderung(en) und �Ergänzung(en) � gefasst � nicht gefasst. 
 
 
F.d.R.d.A. 

Vorlage 
  öffentlich 

 � nichtöffentlich Vorlage-Nr.:          43/14 
Der Bürgermeister 
Fachbereich: 
 

 

 

 

 

zur Vorberatung an:  Hauptausschuss 
  � Finanzausschuss 
  � Stadtentwicklungs-, Bau- und Wirtschaftsausschuss 
   Kultur-, Bildungs- und Sozialausschuss 
  � Bühnenausschuss 
  � Ortsbeiräte/Ortsbeirat: 

zur Unterrichtung an:  � Personalrat Datum:     22. Okt. 2014 

zum Beschluss an: � Hauptausschuss 
   Stadtverordnetenversammlung         4. Dezember 2014 

 
Betreff:  Satzung zur Änderung der Satzung über die Einführung eines Schwedter Sozialpasses – 2. .Änderung  
 

Beschlussentwurf: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder beschließt die Satzung zur Änderung der Satzung über die Einführung eines 
Schwedter Sozialpasses – 2. Änderung. 

 Finanzielle Auswirkungen: 
 keine  � im Ergebnishaushalt � im Finanzhaushalt 
� Die Mittel sind im Haushaltsplan eingestellt. � Die Mittel werden in den Haushaltsplan eingestellt. 
                                                                                                 Produktkonto:                            Haushaltsjahr: 
Erträge:                                       Aufwendungen: 
 
 
Einzahlungen:                             Auszahlungen: 
 
 
� Die Mittel stehen nicht zur Verfügung.  
� Die Mittel stehen nur in folgender Höhe zur Verfügung: 
� Mindererträge/Mindereinzahlungen werden in folgender Höhe wirksam: 
Deckungsvorschlag: 
 
Datum/Unterschrift Kämmerin 
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Begründung: 
 
Die Asyl- und Flüchtlingspolitik der Bundesrepublik Deutschland greift zunehmend auch Raum in Diskussionen 
zivilgesellschaftlicher Akteure im kommunalen Kontext.  Aus dieser Situation heraus wurde in der Stadt 
Schwedt/Oder von Vertretern der Zivilgesellschaft angeregt, den Adressatenkreis des Schwedter Sozialpasses  um 
die Gruppe der Asylbewerber zu erweitern. Die  Integrationsbeauftragte der Stadt Schwedt/Oder, Frau Annette 
Clauß, und einzelne Vertreter von Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder haben erklärt, 
diesen Vorschlag unterstützen zu wollen. Insbesondere die lange Dauer einzelner Verfahren zur Feststellung der 
Asylberechtigung wirkt sich nachteilig auf die Lebenswirklichkeit der Betroffenen aus. Um hier Benachteiligungen 
zu mindern soll auch Asylbewerbern der Zugang zur Erlangung eines Schwedter Sozialpasses ermöglicht werden. 
Die vorliegende Satzung zur Änderung der Satzung über die Einführung eines Schwedter Sozialpasses erweitert 
die Zugangsvoraussetzungen entsprechend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Aufgrund des § 3 Abs. 1 Satz 1der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 
2007 (GVBl.I/07, [Nr. 19], S.286 zuletzt geändert durch Art. 4 des Gesetzes vom 10. Juli 2014 GVBl.I/14, [Nr. 32] 
hat die Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder durch ihren Beschluss vom …. die folgende Satzung 
erlassen.  

 

Satzung zur Änderung der Satzung über die Einführung eines Schwedter Sozialpasses – 2. Änderung 
 

§1 Änderung des Satzungstextes 
 

1. Der § 2 der Satzung über die Einführung eines Schwedter Sozialpasses wird nach Ziff. 3.wie folgt ergänzt: 
 
4. Einwohner mit Hauptwohnung in Schwedt/Oder, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 
beziehen. 

 
 

2. Der § 3 Absatz 2 der Satzung über die Einführung eines Schwedter Sozialpasses wird nach dem  
3. Anstrich wie folgt ergänzt: 
 
- die Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 

 
 

§ 2 Inkrafttreten 
 
Die Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. 
 
 
 
 
 
Schwedt/Oder, den …. 
 
 
 
 
 
 
Polzehl 
Bürgermeister 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


